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Neues aus dem Gemeinderat 
aus der Sitzung vom 05.10.2017 

 
 
 
Bauanträge: 
 

Der Marktgemeinderat Burgheim erteilt zu den nachfolgend genannten Bauvorhaben 
sein Einvernehmen: 
  
a) Änderung des Vordaches an der bestehenden Gewerbehalle in der Bertoldsheimer 

Straße 21. 
  
b) Zur Errichtung eines Nebengebäudes für Gartengeräte in der Finkenstraße in 

Burgheim wird das Einvernehmen zu einer isolierten Befreiung von den 
Festsetzungen des B-Planes erteilt. 

  
c) Anbau und Nutzungsänderung von einem Ein- zum Zweifamilienhaus am 

Weiherbach in Straß. 
  
d) An- und Umbau an einem bestehenden Gebäude in der Südendstraße in Burgheim. 

Für die beantragten Gauben und Zwerchgiebel wird einer Abweichung von der 
örtlichen Dachgaubensatzung zugestimmt. 

  
e) Errichtung eines Carports im Amselweg in Burgheim. Hier wird zudem der 

beantragten Befreiung/Abweichung bzgl. der Überschreitung des Baufensters 
zugestimmt. 

 
 
 
Bürgerversammlungen 2017 - Termine, Veranstaltungsorte 
 

Alle Bürgerinnen und Bürger aus Burgheim, Straß, Illdorf, Ortlfing, Leidling, Kunding, 
Wengen, Dezenacker, Moos, Biding, Längloh und Eschling werden zu den diesjährigen 
Bürgerversammlungen herzlich eingeladen: 
 

• Montag, 13.11.2017 im Feuerwehrhaus Wengen 
• Donnerstag, 23.11.2017 im Schützenheim Dezenacker 

• Dienstag, 28.11.2017 im Gasthaus „Brucklachner“ in Burgheim 
 
Die Themen und Sachvorträge der Versammlungen sind jeweils gleich, so dass jede/r 
Bürger/in an einem für ihn/sie passenden Termin teilnehmen kann. 
 
Die Bürgerversammlungen beginnen jeweils um 19:00 Uhr. Bürgeranträge sind bis 
spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Termin in der Gemeindeverwaltung 
einzureichen. 
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Die Veranstaltungsorte für die Bürgerversammlungen werden seit 2015 im Turnus 
gewechselt. 
 

 
Die Karte zeigt die bisherigen Orte der Bürgerversammlungen. 

 
 
 
Leih- und Reinigungsgebühr für die Bühne 
 

Ein unerfreuliches Thema war die Rückgabe der stets kostenlos zur Verfügung 
gestellten Bühne der Burgheimer Schule. Diverse Vereine hatten die Bühne in einem 
sehr verschmutzten Zustand zurückgebracht, was aber erst unmittelbar vor 
Schulaufführungen festgestellt wurde, als der Hausmeister die Bühne wieder aufbaute. 
Der Marktgemeinderat Burgheim hat nun beschlossen, eine Leihgebühr in Höhe von 
50 Euro einzufordern und gegebenenfalls die Reinigung in Rechnung zu stellen. 
 
 
 
Graffiti-Schmiererei im Gemeindegebiet 
 

"Narrenhände verschmieren Tisch und Wände", so ein altes Sprichwort mit hohem 
Wahrheitsgehalt. In den vergangenen Wochen hat sich ein vermeintlicher Künstler 
durch Straftaten hervorgetan: Er beschmierte verschiedene Mauern, Gebäudewände 
und Brücken mit Lackfarbe aus der Spraydose. Die Entfernung der Schmierereien 
kostet den Steuerzahler gut 1.500 Euro. Für Hinweise auf den Verursacher aus der 
Bevölkerung wäre die Verwaltung sehr dankbar. 
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Community–Tag - Firma Milkivit 
 

Am 22.09.2017 fand zum zweiten Mal der Community-Tag in Kooperation mit der 
Firma Milkivit statt. Zahlreiche Aktionen fanden im Gemeindegebiet statt, unter 
anderem die Sanierung zweier Feldkreuze, Anpflanzungen am Leitenberg, 
Seniorenkino, Aufbringen von Biberfarbe an Bäumen und der Anstrich der Ballhütte 
beim SV Straß. 
 
 
 
Neue Lampe in Kunding 
 

Der Marktgemeinderat Burgheim hat beschlossen, eine neue Straßenlampe im Ortsteil 
Kunding aufstellen zu lassen. Die Option einer Solarleuchte ließ sich leider nicht 
verwirklichen. 
 
 
 
Kirchenrenovierung Straß 
 

Im Zuge der Kirchenrenovierung werden auch die Zifferblätter und Zeiger der 
Pfarrkirche Maria Himmelfahrt renoviert. Nach der Gegenüberstellung der Angebote 
wird der Auftrag an den günstigsten Anbieter, die Firma Perner vergeben. Die Kosten 
von rund 7.500 Euro trägt nach althergebrachtem Recht die Gemeinde. 
 
 
 
Die alte Weide in Ortlfing am Spielplatz 
 

Nach Abwägung des Risikos, das vom Baum ausgeht - gegenüber dem Wunsch nach 
Erhalt des Baumes wegen des ortsprägenden Charakters - beschließt der 
Marktgemeinderat, ein Gutachten erstellen zu lassen. Dieses soll Aufschluss darüber 
geben, ob eine Entfernung der Weide notwendig ist. Der Auftrag zur Erstellung des 
Gutachtens ist gemäß dem vorliegenden Angebot zu vergeben. 


